




Textliche Festsetzungen

Bebauungsplan Nr. 110/5
- Gewerbegebiet Moselstraße -

Redaktionelle Anmerkung: Rechtskraft 30.01.1991 Es gilt die BauNVO 1977

Von den allgemein zulässigen Gewerbebetrieben aller Art sind Einzelhandelsbetriebe gemäß
§ 1 (5 und 9) BauNVO ausgeschlossen.

Ausnahmsweise können Einzelhandelsbetriebe zugelassen werden, sofern sie in unmittelbarem 
räumlichen und betrieblichen Zusammenhang mit Handwerks-, produzierenden oder verarbeitenden 
Gewerbebetrieben stehen, wie z.B. Kfz-Handel mit Werkstatt.

- sonstige planungsrechtliche Ausweisungen s. Beb.Plan 110 und 110/1 -




